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Arntsgericht üofimund

hat die 4. Zivi lkammer des Landgerichts Dortmund
durch die Richterin am Landgericht Ti lnrarrs,
die Richterin Schattow und

den Richter am Landgericht Holtgrewe

am 15 04.2009

b e s c h l o s s e n :

t-andgericht Dortmund

Beschluss

irr dern Rechtsstreit
DfVK Allgemeine Versicherungs AG gegen -

Die Kanirner wersi die Parteien dar^auf hir-r, dass beabsichti{rt  ist,  die Beru-
furng gemäß $ 522 Abs. 2 Zfr0 zurückzuweisen.

Dem Berufungskläger wird Geiegenheit gegeben, binnen zwei wochen nach
Zugang clieses Beschlusses, zu den Hinweisen Stellung zu nehmen und rnit-
zuteilen. ob cjie Berufung ar-rs Kostengründen zLrrückgenommen wird.
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Gründe:

Die zulässige Berufung hat aus den zutreffenden Gründen der angefochtenen Fnt-
scheidung, die durch das Berufungsvorbringen nicht entkräftet werrJen. l<eine Aussicht
auf Erfolg.

Es ist nicht ersichtl ich. dass die angefochtene Fntscheidurrg auf einer Rechtsverletzung
beruht {S 546 ZpO) oder nach $ 529 ZPO zugrLrncle zu legende Tatsachen eine andere
Entscheidung rechtfertigen {g 513 Abs. 1 ZpO).

Genräß S 529 Abs. 1 ZPO ist das Berufungsgericht an clie Feststelh:ngen cies Gerichts
des ersten Rechtszugs gebunden, soweit nicht konkrete Anhaltsnunkte für Zweifel an
der Richtigkeit und Voliständigkeit der entscheicJungserheblichen Feststellungen
vorliegen, die eine neue Feststellung gebieten. Konkrete Anhaltspunkte in diesem
sinne aber hat die Berufungsbegrürrdung nicht aufzuzeigen vermocht.

Die Kammer hält an ihrer ständigen Rechtsprechung fest, nach der der
Schwacke-Mietpreisspiegel als SchätzgrLrncllage firr die Höhe der vonr Schädiger
gernäß $ 249 BG zu erstattenden l\,{ietwagenkosten herangezr:gen werclen kann Die
Argumente in der Berr-rfungsbegründung geben keinerle! Veranlassung davon
abzuweichen. Wie der Schwacke-Ar"rtomietpreisspiegel ist auch der Mietpreisspiegel
des Frauenhofer-lnstitutes nichr unumslritten. l ' , l icht berücksichtigt sinci bei dieser
Preisliste z.B. die Ersatzansprüche fl ir die gesonderlen ZLrsteilkosten sowie fi. ir einen
weiteren Fahrer. Krit isieü wird zudem, dass zur Erstellung der Liste eine zu geringe
Zahl an Stichproben erhoben wurde und class mittelständrsche Unternehmen zu weii ig
oder nahezu gar nicht berücksichtigt wurden.

Die nunmehr rnit der Klage gefordeden Mietwagenkosten in Höhe von noch 1 ü70,45 €
neben dem bereits gezahlten Hetrag von 373,71 € für die Zeit vorn 10.01. bis zum
22.41.2AA7 sirrd nicht überleuerl urrd daher niclrt  aufqrund eines erhöhten
Unfallersatztarifes nicht zuzusprechen.

Die Kammer hat die iatcäcltl iclr :n Rechnung gesteiiten Mietwagenkosten in l-.|öhe von
insgesamt 1.44416 € mit den lVlietwagenkosten, die nach cienr hiormaltarif ausweislich
des Schwacke-Mietpreisspiegels 20ü7 durchschnitt l ich in Rechnung gestellt werden.
verglichen.

Dieser Vergleich belegt. dass kein überhöhter Unfaliersatztarif (nrehr) von Seiten der
Klägerin geltend gernacht wirct.
Nach der Schwacke-l\4ietpreisliste würden sich die Kosten auf 1 471 g4 € belaufen, sie
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lägen also geringfügig über den latsächlich angefallenen Kosten

lm Finzelrren Lrerechnet sich der
Fahrzeug der Gruppe 3 und dem
Mietzeit von 13 Tagen wie folgt.

3-Tagestarif (2x)

Wochentarif (1x)

Zwiscf'rensumme.

zzgl. Aufschlag 20 %
Zwischensumme.

zuzüglich Kosten Vollkasko
3-Tagestarif (2x)
Wochentarif (1x)

Zwischensumme:

zzgl. Kosten für Zustellen
und Abholen

oben angegebene Vergleicirsbetrag bei einem

Fostleitzahlenbereich des Kläcers ..441" bei einer

499,74 €

492_AeJ
9 8 1 , 8 ü  €

196 36 €

1 . 1 7 S , 1 6  €

117,76 €
1?9,s8 q

247,74€.

45,94 €

die bestehende

Gesamtsumme 1J7.1*S_4€

Die Eeklagie kann der geltencl g*machten Forderr"ing auch nicht entgegeniralten, dass
das Vermietungsunternehmen Hinweispfl ichten verletzt habe.
Dies folgt schon daraus, dass eine etwaige Ver"letzung der Hinweispfi ichten durch das
Vermietirngsunternelrrnen gegenüber cier Klägerin keinen Einfluss auf das Verhältnis
zwischen Schädiger und Geschädigtem, hier^ aiso zwischen der Klägerin und dem
unfal lgegner bzw. der Beklag{en als dessen Haftpfr ichtversicherung hat.
lrn Übrigen l iegt ein Verstoß gegen eine Hinweispfl icht nicht vor, weii  rJie Klägerin
keinen überhöhten ßetrag (mehr) geitencl rnacht wie die Vergleichsrechnung gezeigt
hat.

Auch ein eigener Verstoß der Klägerin
Schadensminderungspflicht ist nrcht festzustellerr.

Die Sache hat auch keine grundsätzliche BedeutLrng und eine [ntscheiduns ist zur
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Fortbildung des Rechts o<Jer zur $icheiung einer einheitl ichen Rechtsprechung eben*
falls nicht ertorcterl ich (g SZZ Abs. 2 $. 1 Zpü).

Tilmans Schattor,v iloltgrewe


